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ANLAGE 

 
zur  

S A T Z U N G  
über die Benutzung der  

Stadtbibliothek Schwetzingen  
(Benutzungsordnung)  

 
vom 1. Oktober 2025, in Kraft ab 1. Januar 2026 

 
Gebühren 
 
Gemäß der Satzung werden folgende Gebühren erhoben: 
 
 
(1) Jahresgebühr für Nutzerinnen und Nutzer,  

die das 18. Lebensjahr vollendet haben     15,00 EUR/Jahr 
 
Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr nutzen die Bibliothek kostenlos 
 

(2) Ermäßigte Jahresgebühr         8,00 EUR/Jahr 
Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahre, Studierende, Ableistende des 
Bundesfreiwilligendienstes, Ableistende eines freiwilligen  
sozialen oder kulturellen Jahrs, Empfängerinnen und Empfänger  
von Arbeitslosengeld I und Bürgergeld, Schwerbehinderte, Asylbewerberinnen  
und Asylbewerber, Auszubildende, Inhaber Schwetzinger Familienpass 

          
(3) Institutionsausweis (Schwetzinger Kindergärten & Schulen)  kostenlos 
     
(4) Metropol-Card in Höhe der jeweils 

 gültigen Gebühr des 
 Vereins Metropolcard-
Bibliotheken  
Rhein-Neckar e.V.                         

 
(5) Vormerkungen von Medien       1,00 EUR/Medium  
 
(6) Fernleihbestellungen bei der Badischen Landesbibliothek   2,00 EUR/Medium  
 
(7) Kopien DIN A 4 schwarz-weiß      0,50 EUR/Seite 
 
(8) Verlust des Benutzerausweises  

 
Ersatzausweis Stadtbibliothek      3,00 EUR 
 
Ersatzausweis Metropol-Card       6,00 EUR  

 
(9) Ersatz von verlorenen, beschädigten oder unvollständigen Medien  

 
Wiederbeschaffungswert für das Medium    Neupreis 

 
Bearbeitungsgebühr:         5,00 EUR/Medium  
Fällt an, wenn das Medium nicht eigenhändig angeschafft wird. 
Arbeitsaufwand für Bestellvorgang. 

 



Einarbeitungsgebühr:       5,00 EUR/Medium 
Für Material, Arbeitsaufwand technische Einarbeitung und Katalogisierung 
 
 

(10) Überschreitung der Leihfrist je Medium 
  

• ab dem 3. Öffnungstag      1,00 EUR / Medium 
 

• um mehr als 6 Öffnungstage      2,00 EUR / Medium 
 

• um mehr als 9 Öffnungstage     4,00 EUR / Medium 
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